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TV Medizinstrategie 2030 

Einigung am Tisch erzielt 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
es gibt eine Einigung am Tariftisch. dbb, ver.di und Marburger Bund haben 
sich mit der Krankenhaus Region Hannover GmbH (KRH) und den Tochter-
gesellschaften auf einen Tarifvertrag zur Begleitung der anstehenden Um-
strukturierungsmaßnahmen, der sogenannten Medizinstrategie 2030, geei-
nigt.  
 
Kernstück Entwicklungsplan 
Im Vordergrund steht ein beteiligungsorientiertes Verfahren, wie Beschäftigte in 
den betroffenen Einheiten eingebunden werden. Das bedeutet, dass sowohl ihre 
Wechselbereitschaft und mögliche Wechsel-Hindernisse berücksichtigt werden, als 
auch die Betriebsräte umfassend miteinzubeziehen sind. Dazu gibt es eine detail-
liert ausgearbeitete Prozess- und Umsetzungsvereinbarung als Teil des Tarifver-
trags. 
 
Ausgangspunkt sind die Interessen der Mitarbeitenden, die abgefragt werden. Für 
alle, die dies wünschen, gibt es einen individuell aufgesetzten Entwicklungsplan, 
der bis zu drei Optionen der beruflichen Veränderung enthält. Dabei steht im Vor-
dergrund, einen mindestens gleichwertigen oder besser bewerteten Arbeitsplatz für 
die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu finden. Die Möglichkeit für Hospitatio-
nen und die arbeitgeberseitige Pflicht für Qualifikationen sind ebenfalls im Tarifver-
trag berücksichtigt. Für eventuelle Konfliktfälle wird eine Clearingstelle eingerichtet, 
die gleichermaßen von Gewerkschaften und KRH besetzt ist.  
 
Absicherung 
Sollte es trotz Entwicklungsplan zu Einkommensverlusten in Folge von Tätigkeits-
wechseln kommen, sind diese für zwei Jahre komplett kompensiert. Es gibt eine 
Zulage, die mögliche Verluste auffängt. Die Zulage nimmt an Tariferhöhungen teil. 
Erreicht werden konnte, dass Stufenlaufzeiten auch bei Tätigkeitswechseln voll-
ständig anerkannt werden. 
 
Nachteilsausgleich 
Sollte sich der Arbeitsweg verlängern, gibt es für ein Jahr einen Fahrtkostenzu-
schuss von 30 Cent pro Kilometer (Hin- und Rückweg) für jeden geleisteten Dienst. 
Der Zuschuss wird als Vorschuss für zunächst 200 Tage gewährt und am Ende 
spitz abgerechnet. Um die zusätzliche Fahrtzeit zu kompensieren, gibt es im ersten 
Jahr auch einen Freizeitausgleich für alle, die den Arbeitsort wechseln. Der An-
spruch beträgt zwei Tage für alle, die mehr als 2,5 Tage in der Woche arbeiten. Alle 
in oder unterhalb einer 2,5-Tage-Woche erhalten einen Tag Freizeitausgleich.  
 
 
 



 
Sollten Beschäftigte aus Anlass einer Änderung ihres Arbeitsortes innerhalb der 
ersten zwei Jahre umziehen (mindestens 10 Kilometer), erhalten sie eine Um-
zugskostenbeihilfe von 1.500 Euro für Einzelpersonen und 3.000 Euro für Fa-
milien. Mit dem Umzug entfällt aber der Anspruch auf Mehrkilometerentschädi-
gung. Bei ausreichender Nachfrage wird das KRH einen Transportservice zwi-
schen Lehrte und Großburgwedel anbieten. Bei vergleichbaren Verlagerungen 
sollen bei ausreichendem Interesse der Mitarbeitenden ebenfalls Transport-
möglichkeiten zwischen weiteren Standorten eingerichtet werden. Der Tarifver-
trag läuft bis Ende 2032. Noch steht die Einigung unter Gremienvorbehalt. 
 
Bewertung 
Unser Einsatz hat sich gelohnt. Wir konnten alle Anliegen, die uns die Beschäf-
tigten mit auf dem Weg gegeben haben, auf die eine oder andere Art in den 
Tarifvertrag einbringen. Erreicht werden konnte unter anderem eine Öffnung für 
Verhandlungen zwischen Mitbestimmungsgremien zu den Themen Arbeitszeit-
konto, lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle und Demografiemaßnah-
men, so können die besten Regelungen von den Betriebsparteien verhandelt 
werden. Wir wollen bei auftretenden Personalüberhängen, dass mit dem Be-
schäftigten individuelle Lösungen verhandelt werden mit dem Ziel der Mitarbei-
tendenbindung an das KRH. Unser Bestreben ist es, dass alle Beschäftigten 
beim KRH bleiben können und gemeinsam die Karriereplanung gestaltet wird. 
Fest steht auch, dass sich das KRH zum TVöD und den bei ihr geltenden Tarif-
verträgen bekennt. Insgesamt liegt ein guter Kompromiss vor, der Absicherung 
und Flexibilität versucht, unter einen Hut zu bringen.  
 
 
 
 
 

Der dbb und die GeNi helfen! 
Mitglied werden und Mitglied bleiben in der GeNi – es lohnt sich! 

 
Beitrittserklärung 
 
 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die Gewerkschaft für das Gesundheitswesen (GeNi) im dbb. 
 
 Frau   Herr 
 
Name: ________________________________  Vorname: ___________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________________  
 
PLZ/ Wohnort: __________________________  Straße: _____________________________ 
 
Email: _________________________________  Telefon: _____________________________ 
 
Arbeitgeber: ____________________________  Arbeitsbereich: ________________________ 
 
 
 Tarifbeschäftigte/r   Beamtin/ Beamter 
 
Datenschutzhinweis: Die GeNi erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung 
aufgeführten Zwecke und Aufgaben (Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Fachgruppe) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit 
verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mitglieder der • Erhebung, • Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),• Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke der GeNi zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 
 
 

_______________________     ___________________________________ 
Datum        Unterschrift 
 
 
Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Antrag an eine der regionalen Fachgruppen, oder senden sie das Formular an:  
 
GeNi Geschäftsstelle 
Raffaelstraße 4 
330177 Hannover 
 
oder: geni-geschaeftsstelle@htp-tel.de 
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